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Entwicklungsziel „Verbesserung der Gesundheit von Müt-
tern“ zu entsprechen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Förderung der Frau“ über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 63/159

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/425,
Ziff. 27)112.

63/159. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauen-
konferenz und volle Umsetzung der Erklärung 
und der Aktionsplattform von Beijing sowie der me Maßnahmen umgesetzt werden müssen,

in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel

115, dem
Weltgipfel 2005116
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und Prioritäten von Frauen und Mädchen zu beachten, das
Recht der Frauen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit und ihren Zugang zu erschwinglichen und angemessenen
Gesundheitsdiensten zu gewährleisten, namentlich auf dem
Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der Ge-
sundheit von Müttern sowie lebensrettender geburtshilflicher
Versorgung, im Einklang mit dem Aktionsprogramm der In-
ternationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung127
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weitere Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und
zur Förderung der Frau, mit dem Ziel, die Ausarbeitung einer
geschlechtergerechten Politik zu erleichtern;

14. legt den Regierungen und allen Institutionen des
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, und
allen in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft
eindringlich nahe, für die Integration der Geschlechterper-
spektive in die Umsetzung und Weiterverfolgung aller Gip-
feltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten
Nationen zu sorgen und sie bei der Vorbereitung solcher Ver-
anstaltungen, einschließlich der 2008 in Doha abzuhaltenden
Internationalen Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung zur Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von
Monterrey, zu beachten;

15. bekräftigt ihre Aufforderung an die Kommission für
Friedenskonsolidierung und den Menschenrechtsrat, bei der
Behandlung aller Fragen auf ihrer jeweiligen Tagesordnung
und im Rahmen ihrer Tätigkeiten eine Geschlechterperspekti-
ve einzubeziehen;

16. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, durch seine
Anstrengungen auch weiterhin sicherzustellen, dass die syste-
matische Berücksichtigung der Geschlechterperspektive fes-
ter Bestandteil seiner Tätigkeit und der seiner Nebenorgane
ist, unter anderem durch die Durchführung seiner vereinbar-
ten Schlussfolgerungen 1997/2 vom 18. Juli 1997128 und sei-
ner Resolution 2004/4 vom 7. Juli 2004;

17. begrüßt die Ministererklärung des Tagungsteils auf
hoher Ebene der Arbeitstagung 2008 des Wirtschafts- und So-
zialrats129, in der unter anderem die Entschlossenheit bekräf-
tigt wurde, die Gleichstellung der Geschlechter und die Er-
mächtigung der Frauen zu fördern, in der Erkenntnis, dass sie
wichtige Entwicklungsakteure sind, und zu diesem Zweck
konkrete Maßnahmen aufzuzeigen und zu beschleunigen; 

18. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, einschließlich des Programm-
und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass die
Programme, Pläne und Haushaltspläne die Geschlechterper-
spektive deutlich sichtbar berücksichtigen;

19. bekräftigt die vorrangige und wesentliche Rolle der
Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats so-
wie die zentrale Rolle der Kommission für die Rechtsstellung
der Frau bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung
der Geschlechter;

20. ersucht
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